
 

 

 

SIE FRAGEN?  

 

 

WIR ANTWORTEN!  

 

 

Die Direktionen wurden kürzlich aufgefordert, an ihren Schulen Schöffen für das 
Jugendgericht zu nominieren. Ich würde mich dafür interessieren. Verliere ich aber 
bei einer Schöffenladung meine Mehrdienstleistungen für diese Tage?  

 

 

 

Nein. Bei einer Schöffenladung zum Jugendgericht kommt es zu keinem MDL-
Entfall. Man erhält nämlich, wenn man die Ladung über den Dienstweg an die 
Bildungsdirektion sendet, von dieser einen Dienstauftrag. Bei einem Dienstauftrag 
kommt es grundsätzlich nie zu einem MDL-Entfall für die betroffene Lehrperson, 
auch wenn man an dem jeweiligen Tag keine einzige Unterrichtsstunde hält.  
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Daniel Piller 
Mitglied im FA  

Lehrer an der HLW19 
0676 / 913 68 08 

Barbara Schweighofer 
FA- und ZA-Vorsitzende  
Stellv. Vors. BMHS- 
Gewerkschaft 
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